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Gemeinde Gundremmingen 

 

 
 

N I E D E R S C H R I F T 
 

über die öffentliche 
 

Sitzung des Gemeinderates Gundremmingen 
 

am 19.05.2026 von 19:00 Uhr bis 19:50 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses Gundremmingen 

 
Gundremmingen, 10.06.2026 

 
Vorsitzender: 
 
Erster Bürgermeister Tobias Bühler 
 
Mitglieder: 
Herr Martin Baur   

Herr Bernhard Berger   

Herr Ernst Böck   

Herr Anton Frei   

Herr Friedrich-Josef Heidel   

Herr Christian Joas   

Frau Sarah Kalweit   

Frau Dr. Alexa Kille   

Frau Sabrina Oberlander   

Herr Willi Schiele   

Herr Thomas Wagner   

Herr Markus Wecker   
 
Ferner waren anwesend: 
Herr Roman Bihler   

Frau Karola-Anna Vorreiter   

   
 
Schriftführerin: 
Karola-Anna Vorreiter 
 
Die Zahl der Gemeinderatsmitglieder einschließlich Ersten Bürgermeister beträgt: 13 
Die Gemeinderatsmitglieder wurden am 12.05.2026 schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ordnungsgemäß 
geladen. 
Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit im Sinne des Art. 47 Abs. 2 GO fest und eröffnet die Sitzung. 
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TOP Tagesordnung öffentliche Sitzung 

 

1. Vereidigung der neu gewählten Gemeinderatsmitglieder 

2. Beschlussfassung über die Zahl der weiteren Bürgermeister 

3. Wahl des/r zweiten Bürgermeisters/in 

4. Wahl des/r dritten Bürgermeisters/in 

5. Vereidigung der weiteren Bürgermeister 

6. Bildung und Besetzung von Ausschüssen, Anzahl, Größe 

7. Besetzung der Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung der VGem. Offingen 

8. Besetzung der Vertreter in der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Min-
del-Kammel 

9. Besetzung Schulverband Gundremmingen sowie Schulverband Offingen 

10. Besetzung von Referenten 

11. Besetzung der Vertreter im Verwaltungsrat der gKU Verkehrsüberwachung Schwaben 
Mitte 

12. Erlaß einer Satzung zur Regelung des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 

13. Erlass einer Geschäftsordnung 

14. Bestellung und Vorschlag zum Eheschließungsstandesbeamten der VGem. Offingen 

15. Peakeranlage auf Gundelfinger Flur Scoping-Unterlagen 

16. Sonstiges 
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Öffentliche Sitzung 
 

1. Vereidigung der neu gewählten Gemeinderatsmitglieder 

 
Sachverhalt: 
Der Erste Bürgermeister der Gemeinde Gundremmingen, Herr Tobias Bühler, vereidigt ge-
mäß Art. 31 Abs. 4 GO die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder: 
 
Frau Sarah Kalweit 
 
Frau Sabrina Oberlander 
 
Herr Martin Baur 
 
 

Die Eidesformel lautet: 
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der 
Verfassung des Freistaates Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein 
und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der 
Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten nachzukommen, so wahr mir Gott 
helfe.“  
 
Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. Erklärt 
ein Gemeinderatsmitglied, dass es aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen 
Eid leisten könne, so hat es an Stelle der Worte „ich schwöre“ die Worte „ich gelobe“ 
zu sprechen oder das Gelöbnis mit einer dem Bekenntnis seiner Religionsgemein-
schaft oder der Überzeugung seiner Weltanschauungsgemeinschaft entsprechen-
den, gleichwertigen Beteuerungsformel einzuleiten.  
 
Den Eid nimmt der erste Bürgermeister ab. Die Eidesleistung entfällt für die Gemein-
deratsmitglieder, die im Anschluss an ihre Amtszeit wieder zum Gemeinderatsmit-
glied der gleichen Gemeinde gewählt wurden. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
nein 
 
 

2. Beschlussfassung über die Zahl der weiteren Bürgermeister 

 
Sachverhalt: 
Entsprechend Art. 35 Abs. 1 GO wählt der Gemeinderat Gundremmingen für die Dauer sei-
ner Wahlzeit einen oder zwei weitere Bürgermeister. Die weiteren Bürgermeister sind Eh-
renbeamte der Gemeinde, d.h. ehrenamtliche weitere Bürgermeister, sofern der Gemeinde-
rat nicht durch Satzung bestimmt, dass sie Beamte auf Zeit sein sollen (= berufsmäßige wei-
tere Bürgermeister).  
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
ja 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Gundremmingen beschließt entsprechend Art. 35 Abs. 1 GO für die Dauer 
seiner Wahlzeit 01.05.2026 – 30.04.2032) zwei stellvertretende Bürgermeister (zweiter und 
dritter Bürgermeister) zu wählen. 
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Abstimmungsergebnis: 13:0 

 
 
 

3. Wahl des/r zweiten Bürgermeisters/in 

 
Sachverhalt: 
Gemäß Art. 35 Abs. 2 GO kann zum zweiten Bürgermeister ein ehrenamtliches Gemeinde-
ratsmitglied gewählt werden, dass die Voraussetzungen für die Wahl des ersten Bürgermeis-
ters (Art. 39 GLKrWG = deutsch, 18. LJ.) erfüllt.  
 
Erster Bürgermeister Bühler bat um Vorschläge, die nicht zwingend sind, und verwies auf die 
Nichtbefangenheit der zu wählende Person gem. Art. 49 GO. 
 
Folgende Vorschläge wurden eingebracht:  
 
Herr Anton Frei 
 
Weitere Vorschläge: keine 
 
 
Daraufhin erfolgte die geheime Wahl über Stimmzettel; die von dem eigens gebildeten 
Wahlausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden Herrn Bihler, der Schriftführerin Frau Vor-
reiter ausgezählt wurden. Die Stimmzettel werden archiviert.  
 
Zum zweiten Bürgermeister/in wurde  
 
Herr Anton Frei 
 
mit 13 gültigen Stimmen gewählt.  
 
Die Annahme der Wahl zum zweiten Bürgermeister/in gem. Art. 9 KWBG erfolgte durch 
Herrn Frei  
schriftlich.  
 
 

4. Wahl des/r dritten Bürgermeisters/in 

 
Sachverhalt: 
Gemäß Art. 35 Abs. 2 GO kann zum dritten Bürgermeister ein ehrenamtliches Gemeinde-
ratsmitglied gewählt werden, dass die Voraussetzungen für die Wahl des ersten Bürgermeis-
ters (Art. 39 GLKrWG = deutsch, 18. LJ.) erfüllt.  
 
Erster Bürgermeister Bühler bat um Vorschläge, die nicht zwingend sind, und verwies auf die 
Nichtbefangenheit der zu wählenden Person gem. Art. 49 GO. 
 
Folgende Vorschläge wurden eingebracht:  
 
Frau Dr. Alexa Kille 
 
Weitere Vorschläge: keine 
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Daraufhin erfolgte die geheime Wahl über Stimmzettel; die von dem eigens gebildeten 
Wahlausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden Herrn Bühler, der Schriftführerin Frau 
Vorreiter sowie dem Herrn Bihler ausgezählt wurden. Die Stimmzettel werden archiviert.  
 
Zum dritten Bürgermeister/in wurde  
 
Frau Alexa Kille 
 
mit 13 gültigen Stimmen gewählt.  
 
Die Annahme der Wahl zum dritten Bürgermeister/in gem. Art. 9 KWBG erfolgte durch Frau 
Dr. Alexa Kille schriftlich.  
 
 

5. Vereidigung der weiteren Bürgermeister 

 
Sachverhalt: 
Nach Art. 27 Abs. 4 KWBG ist eine erneute Vereidigung der gewählten Personen dann nicht 
erforderlich, sofern diese im Amt des bisherigen zweiten und dritten Bürgermeisters/in bestä-
tigt wurden.   
 
Aufgrund der Neuwahl zum zweiten/dritten Bürgermeister/in ist folgender Diensteid abzule-
gen: 
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfas-
sung des Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner 
Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe“.  
 
Der Diensteid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden.  Alterna-
tiv ist auch anstatt „ich schwöre“ „ich gelobe“ möglich. 
 
 

6. Bildung und Besetzung von Ausschüssen, Anzahl, Größe 

 
Sachverhalt: 
Entsprechend Art. 32 GO kann der Gemeinderat zur Unterstützung seiner Arbeit vorberaten-
de sowie beschließende Ausschüsse bilden. In der vorhergehenden Wahlperiode war ein 
Bau- und Umweltausschuss sowie ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet, wobei ein 
RPA erst ab 5000 Einwohner verpflichtend zu bilden ist, Art. 103 Abs. 1, 2 GO.  
 
Die Ausweisung hierzu erfolgt in der zu beschließenden Geschäftsordnung. Die Besetzung 
erfolgt im, vom Bayer. Gemeindetag, empfohlenen Sitzzuteilungsverfahren nach Hare-
Niemeyer.  Die Sollstärke soll entsprechend der vorherigen Wahlperiode unverändert blei-
ben, d.h. beim Bau- und Umweltausschuss bestehend aus 6 Mitgliedern und dem Ersten 
Bürgermeister als Vorsitzenden. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 6 Mitglie-
dern, wobei den Vorsitz ein bestimmtes Ausschussmitglied innehat.  
Als vorberatender Ausschuss soll in dieser Wahlperiode ein Fraktionsausschuss bestehend 
aus 4 Mitgliedern und dem Ersten Bürgermeister als vorsitzender gebildet werden.  
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
nein 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Gundremmingen beschließt anhand des Verfahrens nach Hare-Niemeyer 
folgende Ausschüsse mit nachstehender Besetzung (einschl. Stellvertretung) zu bilden 
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Bau- und Umweltausschuss:  6 Mitglieder + 1. BGM 
Rechnungsprüfungsausschuss:  6 Mitglieder einschl. Vorsitzenden 
Fraktionsausschuss (Vorberatend) 4 Mitglieder + 1. BGM 
 
Somit stehen den Parteien/Wählergruppen folgende Sitzanzahl zur Verfügung: 
 

CSU 3 

GfG 3 

 
Hinsichtlich der Ausschussbesetzungen werden folgende Vorschläge seitens der Parteien 
bzw. Wählergruppierungen eingebracht:  
 
Der Gemeinderat Gundremmingen stimmt der vorgenannten Besetzung der Ausschüsse zu 
und bestellt die Mitglieder namentlich wie folgt:  
 
 
Bau- und Umweltausschuss (Bürgermeister + 6 Personen) 
 

Funktion Partei/Gruppierung Name 

Vorsitzender, 1. BGM CSU/GfG/JU Tobias Bühler 

Stellvertreter/in  Zweiter oder dritter BGM im Amt 

Mitglied CSU Friedrich Josef Heidel 

Stellvertreterin CSU Dr. Alexa Kille 

Mitglied CSU Martin Baur 

Stellvertreter JU Thomas Wagner 

Mitglied CSU Bernhard Berger 

Stellvertreter CSU Sarah Kalweit  

Mitglied GfG Anton Frei 

Stellvertreter GfG Willi Schiele 

Mitglied GfG Christian Joas 

Stellvertreterin GfG Sabrina Oberlander 

Mitglied GfG  Markus Wecker  

Stellvertreter GfG Ernst Böck  

 
 
Rechnungsprüfungsausschuss (6 Personen) 
 

Funktion Partei/Gruppierung Name 

Vorsitzender JU Thomas Wagner  

Stellvertreter CSU Martin Baur  

Mitglied CSU Dr. Alexa Kille 

Stellvertreter CSU Bernhard Berger  

Mitglied CSU Sarah Kalweit  

Stellvertreter CSU Friedrich Josef Heidel 

Mitglied GfG Sabrina Oberlander 

Stellvertreter GfG Markus Wecker 

Mitglied GfG Willi Schiele 

Stellvertreter GfG Christian Joas 

Mitglied GfG  Ernst Böck 

Stellvertreter GfG Anton Frei  

 
 
Fraktionsausschuss (Bürgermeister + 4 Personen) 
 

Funktion Partei/Gruppierung Name 

Vorsitzender, 1. BGM CSU/GfG/JU Tobias Bühler 

Stellvertreter/in  Zweiter oder dritter BGM im Amt 

Mitglied CSU Dr. Alexa Kille 

Stellvertreter CSU Bernhard Berger  
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Mitglied JU Thomas Wagner  

Stellvertreter CSU Friedrich Josef Heidel 

Mitglied GfG Anton Frei 

Stellvertreter GfG Christian Joas 

Mitglied GfG Ernst Böck 

Stellvertreterin GfG Sabrina Oberlander 

 
 
 

Abstimmungsergebnis: 13:0 

 
 
 

7. Besetzung der Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung der VGem. Off-
ingen 

 
Sachverhalt: 
Neben dem Ersten Bürgermeister und je einem Gemeinderatsmitglied werden gemäß Art. 6 
Abs. 2 VGemO für jedes volle Tausend ihrer Einwohner der Mitgliedsgemeinde ein weiteres 
Gemeinderatsmitglied als Vertreter in die Gemeinschaftsversammlung wie folgt entsandt:  
 
Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Offingen  
 

Funktion Partei/Gruppierung Name 

Erster Bürgermeister CSU/GfG/JU Tobias Bühler 

Stellvertreter GfG Ernst Böck 

Mitglied GfG Anton Frei 

Stellvertreter GfG Markus Wecker 

Mitglied CSU Dr. Alexa Kille 

Stellvertreter CSU Martin Baur 

 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Gundremmingen stimmt der vorgenannten namentlichen Besetzung zu.  
 
 

Abstimmungsergebnis: 13:0 

 
 
 

8. Besetzung der Vertreter in der Verbandsversammlung des Abwasserver-
bandes Mindel-Kammel 

 
Sachverhalt: 
Gemäß Art. 31 KommZG i. V. mit § 6 Abs. 2 der Verbandssatzung des Abwasserverbandes 
Mindel-Kammel wird der Erste Bürgermeister als Vertreter der Gemeinde Gundremmingen 
entsandt. Seine Stellvertretung übernimmt der jeweilige weitere Bürgermeister im Amt.  
 
Ebenfalls vertritt der Erste Bürgermeister die Gemeinde im Verbandsausschuss.  
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Beschluss: 
Der Gemeinderat Gundremmingen beschließt die Vertretung der Kommune in der Verbands-
versammlung sowie im Verbandsausschuss des Abwasserverbandes Mindel-Kammel durch 
den Ersten Bürgermeister Tobias Bühler; seine Stellvertretung übernimmt der jeweilige wei-
tere Bürgermeister im Amt.   
 
 

Abstimmungsergebnis: 13:0 

 
 
 

9. Besetzung Schulverband Gundremmingen sowie Schulverband Offingen 

 
Sachverhalt: 
Gemäß Art. 9 Abs. 3 BaySchFG i.V. mit § 3 Abs. 1 Satz 3 der Verbandssatzung vom 
03.07.2015 ist in der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gundremmingen folgende 
Besetzung gegeben:  
 
Verbandsversammlung Schulverband Gundremmingen 
 

Funktion Partei/Gruppierung Name 

Erster Bürgermeister CSU/GfG/JU Tobias Bühler 

Stellvertreter/in  Zweiter oder dritter BGM im Amt 

Mitglied GfG Sabrina Oberlander 

Stellvertreterin CSU Sarah Kalweit 

 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Gundremmingen stimmt der vorgenannten namentlichen Besetzung in den 
beiden Schulverbänden zu.   
 
 

Abstimmungsergebnis: 13:0 

 

10. Besetzung von Referenten 

 
Sachverhalt: 
Der Gemeinderat Gundremmingen sieht folgende Besetzung der Referentenstellen, s. Art. 
46 Abs. 1 S. 2 GO i.V. § 3 Abs. 3 GeschO einvernehmlich vor: 
 
Referenten 
 

Funktion Partei/Gruppierung Name 

Vereinsreferent GfG Ernst Böck 

Dorf- Gewerbeentwicklungsreferent / 
Partnerschaft Ahuille 

CSU Dr. Alexa Kille 

Jugend- und Kulturreferent CSU Sarah Kalweit 

Seniorenreferent GfG Willi Schiele 

 
 
Beschluss: 
Das Gremium beschließt die vorgenannte namentliche Besetzung der Referentenstellen.   
 
 

Abstimmungsergebnis: 13:0 
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11. Besetzung der Vertreter im Verwaltungsrat der gKU Verkehrsüberwa-
chung Schwaben Mitte 

 
Sachverhalt: 
Aufgrund der Satzungsregelung zur Besetzung des Verwaltungsrates des gemeinsamen 
Kommunalunternehmens „Verkehrsüberwachung Schwaben- Mitte“ wird der Erste Bürger-
meister der Gde. Gundremmingen, Herr Tobias Bühler, zum Vertreter der Gemeinde be-
stimmt. Die Stellvertretung wird bei Verhinderung durch den jeweiligen weiteren Bürgermeis-
ter im Amt übernommen. 
 
Aufgrund des übertragenen Wirkungskreises ist diese Beschlussfassung von der Gemein-
schaftsversammlung der VGem. Offingen ebenfalls zu bestätigen.  
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
nein 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Gundremmingen stimmt dem Besetzungsvorschlag im Verwaltungsrat des 
gKU mit dem Ersten Bürgermeister als Vertreter und dessen Stellvertretung mit dem jeweili-
gen Stellvertreter im Amt zu. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 13:0 

 
 
 

12. Erlaß einer Satzung zur Regelung des örtlichen Gemeindeverfassungs-
rechts 

 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende informierte die Verantwortlichen der Parteien/Wählergruppen über den Ent-
wurf der Satzung. Die Vorgaben der Vorgängersatzung wurden uneingeschränkt übernom-
men.  
 
Die Sitzungspauschale für Gemeinderats wie auch Ausschusssitzungen erfolgt in Höhe von 
45 €. 
Tagessitzungen werden mit 3-fachem Sitzungsgeld entschädigt.  
Mit dem Sitzungsgeld sind jegliche weitere Ansprüche wie Verdienstausfall, Zeitversäumnis-
se oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft abgegolten.  
 
Die mtl. Entschädigung der Referenten wird mit 80 € festgesetzt. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Gundremmingen beschließt die dieser Niederschrift als Anlage 1 beigefüg-
te Satzung zur Regelung des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts der Gemeinde 89355 
Gundremmingen. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 13:0 
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13. Erlass einer Geschäftsordnung 

 
Sachverhalt: 
Dem Vorsitzenden wurde zur weiteren Absprache mit den Verantwortlichen der Partei-
en/Wählergruppen der Entwurf, basiert auf der, vom Bayer. Gemeindetag empfohlenen Aus-
arbeitung, unter Berücksichtigung der vormaligen Regelungen zur Verfügung gestellt. Die 
Digitalisierung der Gremiumsarbeit findet hier seine Begründung in § 25 GeschO zum einge-
setzten Ratsinformationssystem.  
 
Markante Änderungen in der Bewirtschaftungsbefugnis der Ausschüsse sind nicht erfolgt.  
Bei der Bewirtschaftungsbefugnis des ersten Bürgermeisters wird folgende Erhöhung vorge-
schlagen: 
 
Seitens des Bayrischen Gemeindetages wird eine Empfehlung gegeben die Bewirtschaf-
tungsbefugnisse des Ersten Bürgermeisters je nach Größe der Gemeinde einen Betrag von 
6 bis 8 € je Einwohner festzulegen.  Aktuell sind in Gundremmingen 1.385 Einwohner ge-
meldet, davon haben 86 nur eine Nebenwohnung gemeldet. 
 

1.385 EW x 8,00 €/EW = 11.080 € 
 
Vorschlag:      bisher:   neu ab 2026: 
 
 -Haushaltsmittel    7.000 €  11.000 € 

- Erlass     700 €    1.100 € 
- Niederschlagung  3.500 €    6.000 € 
- Stundung bis zu einem Jahr  7.000 €  11.000 €  

- Stundung ab einem Jahr  3.500 €     6.000 € 
- Aussetzung der Vollziehung  3.500 €        6.000 € 

 
 
Diese Bewirtschaftungsgrenzen wurden in die Geschäftsordnung eingebarbeitet.  
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
ja 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Gundremmingen beschließt die als Anlage 2 dieser Niederschrift beigefüg-
te Geschäftsordnung der Gemeinde Gundremmingen.  
 
 

Abstimmungsergebnis: 13:0 

 
 

14. Bestellung und Vorschlag zum Eheschließungsstandesbeamten der 
VGem. Offingen 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Gundremmingen schlägt Herrn Ersten Bürgermeister Tobias Bühler zum 
Standesbeamten der Gemeinde Gundremmingen im Standesamtsbezirk der VGem. Offingen 
mit beschränktem Aufgabenbereich gem. § 2 Abs. 3 AVPStG vor. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 13:0 
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15. Peakeranlage auf Gundelfinger Flur Scoping-Unterlagen 

 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde Gundremmingen wurde von der Regierung von Schwaben im Rahmen des 
Scopingverfahrens nach dem UVPG beteiligt. Gegenstand des Verfahrens ist die geplante 
Errichtung einer sogenannten Peakeranlage auf Gundelfinger Flur im Bereich des Energied-
reiecks Lauingen–Gundremmingen–Gundelfingen. 
 
Die betroffene Fläche befindet sich im Bereich des ehemaligen Projektes „PQ-Energie Gas-
kraftwerk“ und wurde zwischenzeitlich von der Firma RWE erworben. RWE beabsichtigt dort 
die Errichtung und den Betrieb einer Peakeranlage zur Sicherstellung der Energieversorgung 
und Netzstabilität. 
 
Das Vorhaben steht im Zusammenhang mit dem städtebaulichen Vertrag zur interkommuna-
len Zusammenarbeit aus dem Jahr 2017 zwischen den beteiligten Kommunen im Bereich 
des Energiedreiecks. 
 
Für die Umsetzung des Vorhabens werden voraussichtlich sowohl bauleitplanerische Maß-
nahmen (Änderung eines Bebauungsplanes) als auch ein immissionsschutzrechtliches Ge-
nehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) erforderlich. 
 
Die Gemeinde wurde nun im Rahmen des Scopingverfahrens um Stellungnahme gebeten. 
Eine Rückmeldung an die Regierung von Schwaben ist bis spätestens 25.05. abzugeben. 
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, gegenüber der Regierung von Schwaben mitzu-
teilen, dass die Gemeinde Gundremmingen im weiteren Verfahren weiterhin beteiligt werden 
möchte. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Gundremmingen nimmt die Scopingunterlagen zur geplanten Errichtung 
einer Peakeranlage im Bereich des Energiedreiecks Lauingen–Gundremmingen–
Gundelfingen zur Kenntnis. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, gegenüber der Regierung von Schwaben mitzuteilen, dass 
die Gemeinde Gundremmingen im weiteren Verfahren beteiligt werden möchte. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 13:0 
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16. Sonstiges 

 
Sachverhalt: 

• Im Anschluss der  Gemeinderatssitzung möchte Erster Bürgermeister Herr Bühler die 
Gelegenheit nutzen, alle Mitglieder des Gemeinderats offiziell im Namen des Pfarr-
gemeinderats zu dem traditionellen Mittagessen im Anschluss an die Fronleichnams-
prozession einladen, aus aktuellen Gründen, im Kulturzentrum  

 
 
 
 

Vorsitzender:  Schriftführerin: 
 
 
 

Tobias Bühler 
Erster Bürgermeister 

 Karola-Anna Vorreiter 
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